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PreisblaƩ TRINKWASSER | GülƟg ab 1. Januar 2026 

Wir bieten unseren Kunden die Versorgung mit Trinkwasser aus dem eigenen Netz zu folgenden Tarifen an: 

  TRINKWASSERTARIFPREIS 

Grundlage der Belieferung mit Trinkwasser sind die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser“ 
(AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 und das Haushaltsbegleitgesetz NRW 2004/05, ArƟkel 7 – Einführung eines 
Wasserentnahmeentgelts. 
 
 

  TRINKWASSERGRUNDPREIS  neƩo 
€/Monat 

MwSt. 7% 
€/Monat 

bruƩo 
€/Monat 

Zählergröße QN 1,5          1,5 m³/h 5,23 0,37 5,60 

Zählergröße QN 2,5   2,5 – 5 m³/h 8,98 0,63 9,61 

Zählergröße QN 6     6 – 12 m³/h 16,49 1,15 17,64 

Zählergröße QN 10   10 – 20 m³/h 46,51 3,26 49,77 

Zählergröße QN 15       50 mm DN 76,52 5,36 81,88 

Zählergröße QN 30 - QN 40       80 mm DN 114,04 7,98 122,02 

Zählergröße QN 50 - QN 60                              100 mm DN 114,04 7,98 122,02 

 

  ABWASSERPREIS 

Im AuŌrag der Stadt Bad Salzuflen berechnen wir die Kosten für Abwasser auf Grundlage des Trinkwasserverbrauchs. Der ermiƩelte 
Betrag wird von uns eingezogen und an die Stadt Bad Salzuflen weitergeleitet. Der Abwasserpreis beträgt für ungeklärte Abwässer 
(Vollanschluss) 3,19 €/m³ und für vorgeklärte Abwässer (Teilanschluss) 1,60 €/m³. 
 
 RESERVE- UND FEUERLÖSCHANSCHLÜSSE 

Für Anschlüsse, die der Reserve- und Feuerlöschwasserversorgung dienen und bei denen kein oder ein nicht ausreichend großer Zähler 
eingebaut ist, wird ein monatlicher Bereitstellungspreis erhoben. Dieser entspricht dem Trinkwassergrundpreis der Zählergröße QN 
40. 

neƩo 
€/Monat 

MwSt. 7% 
€/Monat 

bruƩo 
€/Monat 

1,75 0,12 1,87 


